
 

Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0389/2017/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 13.10.2017 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-410 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 01.11.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 08.11.2017 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen Stand 13.10.17 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 13.10.2017 im Verwaltungshaushalt auf  934,92 € und im Vermö-
genshaushalt auf  28.120,91 €. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung für Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen bzw. Minder-
ausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschrei-
tungen im Verwaltungshaushalt mit  934,92 € und im Vermögenshaushalt mit 
28.120,91 € zu genehmigen.  
 
 
 
 
 
__________________ 
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          Ehmke 
 
 
 
Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 13.10.2017)  
 
 
 



EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
76000.520000 Gerätebeschaffung und -

unterhaltung
500,00 1.026,12 526,12 0,00 526,12 Reparaturen Sportgeräte 724 €

77100.550000 Fahrzeugpflege und Reparaturen 1.000,00 3.840,31 2.840,31 2.431,51 408,80 Inspektion Iseki , Reparatur Schlegelhäcksler, Wartung 
Husqvarna Rider 316T, Rep. Ölleitung am Stromerzeuger 
und div. Kleinreparaturen

Summe 1.500,00 4.866,43 3.366,43 2.431,51 934,92
934,92 Stand 13.10.2017

Vermögenshaushalt

70000.935000 Erwerb von beweglichen 
Vermögen

0,00 4.448,32 4.448,32 0,00 4.448,32 Austausch einer defekten Tauchpumpe         

70000.940001 Sanierung des Kanalnetzes 0,00 5.708,30 5.708,30 5.708,30 0,00 Austausch einer defekten Abwasserpumpe         
91000.977800 ordentliche Tilgung an den 

Kreditmarkt
26.000,00 49.672,59 23.672,59 23.672,59 Rückzahlung des zuviel in Anspruch genommenen Darlehens 

an die KfW
Summe 26.000,00 59.829,21 33.829,21 5.708,30 28.120,91

28.120,91 Stand 13.10.2017

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Groß Nordende

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung
noch zu 

genehmigen

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0386/2017/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 29.08.2017 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 700-212 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 01.11.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 08.11.2017 öffentlich 

 

Neufassung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Groß Nordende (Beitrags- und 
Gebührensatzung) 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 2 Absatz 1 des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein verliert 
eine Beitrags- und Gebührensatzung automatisch zwanzig Jahre nach Inkrafttreten 
ihre Gültigkeit. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die noch aktuelle Beitrags- und Gebührensatzung wurde am 6. Oktober 1997 durch 
die Gemeindevertretung Groß Nordende beschlossen und ist am 31. Oktober 1997 in 
Kraft getreten. Damit läuft die Gültigkeit dieser Satzung sowie aller der dazu ergan-
genen Nachtragssatzungen am 30. Oktober 2017 automatisch ab. 
 
Dieser Vorlage ist die Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung ab 31. Okto-
ber 2017 beigefügt. 
 
Die Neufassung beinhaltet die Gebührensätze für die Grundgebühr und die Zusatz-
gebühr der 4. Nachtragssatzung sowie einige redaktionelle Änderungen. 
 
Die wichtigste Änderung bezieht sich auf die Änderung des Kommunalabgabenge-
setzes Schleswig-Holstein, in der die §§ 6 und 8 dahingehend geändert wurden, 
dass grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und Beiträge als öffentliche Last 
auf dem Grundstück ruhen. 
 
Diese Neuregelungen im KAG finden sich in § 6 der Absatz 2 sowie in § 14 Absatz 3 
der beigefügten Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung wieder. 
Dadurch stehen der Abwasserbeitrag sowie die Abwassergebühr im Rang der 
Grundsteuer gleich und werden bei Insolvenzverfahren bzw. Versteigerungen vom 
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Gericht vorrangig bedient. 
 
Des Weiteren wurde in § 14 Abs. 2 die Gebührenpflicht von Kalendervierteljahr auf 
Kalendermonat geändert, da dieses bereits seit Jahren praktiziert wird. 
 
In § 19 Absatz 2 wurde der Versorger „privatrechtlichen Trinkwasserversorger“ geän-
dert in „einen Dritten“.  
Durch diese Formulierung ist bei einer eventuellen Änderung des Wasserversorgers 
keine Satzungsänderung erforderlich. 
 
Die genannten Änderungen sind im Entwurf grau unterlegt.  
 
 
Finanzierung: 
Entfällt 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die vorgelegte Neufassung 
der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Groß Nordende (Beitrags- und Gebührensatzung) zu beschließen. 
 
 
 
 
 
Ehmke 
Bürgermeisterin 
 
 
 
Anlagen: 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Groß Nordende (Beitrags- und Gebührensatzung)  
 
 
 



Entwurf 
Satzung 

über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Groß Nordende 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 1, 2, 6, 8 und 9 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein, der §§ 1 und 2 des 
Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes und des § 16 der Abwasser-
satzung der Gemeinde Groß Nordende vom 29.04.1986 wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung vom 08.11.2017 folgende Satzung erlassen: 

 
 

I. Abschnitt 

§ 1  
Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 29.04.1986, zuletzt geändert 
durch die 3. Nachtragssatzung vom 30.07.1998, als selbständige öffentliche Ein-
richtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der jeweiligen zentra-
len öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich der Kosten für den 
ersten Grundstücks-anschluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungser-
satz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Ab-
wasserbeseitigungsanlagen (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des Absatzes 2 Buchst, a) und b) ist der An-
schlusskanal von dem Straßenkanal (Sammler) bis zur Grenze des zu entwässern-
den Grundstücks ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem Grundstück. 

 
 

II. Abschnitt 
Abwasserbeitrag 

§ 2  
Grundsatz 

Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuweisungen, Zuschüsse oder 
auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, den Ausbau oder Umbau der zentra-
len öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen einschließlich des jeweils ersten Grund-
stücksanschlusses Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme erwachsenden Vorteile. 
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§ 3  

Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlage angeschlossen werden können und für die 

 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage tat-
sächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürger-
lich-rechtlichen Sinne. 

 
§ 4  

Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden je Vollge-
schoß 100 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
Als Vollgeschoß gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Ist eine Geschoßzahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks 
nicht feststellbar, werden bei industriell genutzten Grundstücken je angefangene 
3,50 m und bei allen anderen in anderer Weise baulich oder gewerblich genutzten 
Grundstücken je angefangene 2,40 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoß ge-
rechnet. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Abs. 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte 
Fläche, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, 
die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder 
gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des 
Grundstückes, höchstens jedoch die Fläche, die durch eine Satzung nach § 34 
(4) BauGB erfasst wird, ansonsten die Fläche zwischen der jeweiligen Straßen-
grenze und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden Parallelen, bei Grund-
stücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grund-
stück gehörenden Weg mit einer Straße verbunden sind, die im Abstand von 40 
m dazu verlaufenden Parallelen, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) - c) ergebenden 
Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der 
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jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von Buchstabe c) der der Straße zuge-
wandten Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe verläuft, 
die der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z. B. 
Schwimmbäder und Festplätze - nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 75 % der 
Grundstücksfläche, bei Campingplätzen jedoch 100 % der Grundstücksfläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als 
Friedhof festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch 
die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand 
von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschrei-
tung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§35 BauGB) die Grundfläche der 
an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt 
durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwän-
den der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt, 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§35 BauGB), für die durch Planfeststellung 
eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfall-
deponie), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht. 

Die Grundflächen von Gebäuden und selbständigen Gebäudeteilen der bebauten 
Grundstücke gemäß Satz 1 a) - d) und g), die nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 
nach Anschluss an die Einrichtung haben oder nicht angeschlossen werden dürfen, 
rechnen nicht zur Grundstücksfläche im Sinne von Absatz 2, soweit ihre Größe über 150 
qm beträgt; das gilt nicht für die Grundfläche von Gebäuden oder selbständigen Gebäu-
deteilen, die tatsächlich angeschlossen sind. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl 
der Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht 
festgesetzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen 
Anlagen angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl 
bzw. die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruchzahlen 
über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 

c) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die Zahl 
der Vollgeschosse nach Buchst, a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäude-
höhe nach Buchst, b) überschritten werden, 

d) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die 
Zahl der Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe 
bestimmt sind, 



4 

 

 
aa) bei bebauten Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken tatsächlich 

vorhandenen Vollgeschosse,  

bb) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der in der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 

cc) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von 
einem Vollgeschoß, 

e) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dür-
fen, die Zahl von einem Vollgeschoß, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 
oder außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z. B. 
Sport,- Fest- und Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe) wird ein Vollge-
schoß angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§35 BauGB), für die durch Planfeststel-
lungsbeschluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen 
ist, wird - bezogen auf die Fläche nach Absatz 3 Buchst, h) - ein Vollgeschoß an-
gesetzt. 

Bei der Ermittlung der für die Festsetzung der Beitragshöhe geltenden Zahl der Vollge-
schosse bleiben in den Fällen der Buchstaben a) - d) aa) Gebäude oder selbständige 
Gebäudeteile, die nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die zentrale 
Abwasserbeseitigung haben oder nicht angeschlossen werden dürfen, unberücksichtigt. 
Dies gilt jedoch nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich angeschlossen 
sind. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 (4) und § 7 Woh-
nungsbauerleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, sind zur Ermittlung der Bei-
tragsflächen die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmung 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

 
§ 5  

Beitragssatz 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsan-
lage beträgt bei der Schmutzwasserbeseitigung 2,50 € je qm beitragspflichtiger Fläche. 

 
§ 6  

Beitragspflichtige 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Ei-
gentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Woh-
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentümer oder mehre-
re aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 1 Satz 2 
auf dem Erbbaurecht, im Falle des Abs. 1 Satz 3 auf dem Wohnungs- oder Teilei-
gentum. 
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§ 7  
Entstehung der Beitragspflicht, Nachveranlagung 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich des ersten Grundstücksan-
schlusses. 

(2) Für unbebaute Grundstücke, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-
teils (§ 34 BauGB) oder des Geltungsbereichs eines Bebauungsplanes (§ 30 
BauGB) liegen, entsteht die Beitragspflicht erst, wenn die Erfordernisse des Absat-
zes 1 erfüllt sind und das Grundstück mit anzuschließenden Gebäuden bebaut oder 
tatsächlich angeschlossen wird. 

(3) Im Falle des § 3 (2) entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens je-
doch mit der Genehmigung des Anschlusses. 

(4) Ändern sich für ein bebautes Grundstück die für die Beitragsbemessung nach § 4 
(3) Buchst, f), g) oder Satz 2 sowie die nach § 4 (4) Satz 2 maßgebenden Umstände 
und erhöht sich dadurch der grundstücksbezogene Nutzungsvorteil, entsteht ein 
dem höheren Vorteil entsprechender zusätzlicher Beitrag. In diesem Falle entsteht 
die Beitragspflicht mit dem Beginn der Maßnahmen, die den höheren Nutzungsvor-
teil entstehen lassen. 

 
§ 8  

Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Vorauszahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 6 gilt entsprechend. Eine geleistete Vo-
rauszahlung ist bei der Erhebung des endgültigen Beitrags gegenüber dem Schuldner 
des endgültigen Beitrags zu verrechnen. 

 
§ 9  

Veranlagung, Fälligkeit 

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorauszah-
lung. 

 
 

III. Abschnitt 
Erstattung der Kosten zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

 
§ 10 

Entstehung des Erstattungsanspruchs 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Bei-
tragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasserbe-
seitigungsanlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. §§6  und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 
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IV. Abschnitt 
Abwassergebühr 

 
§ 11  

Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden 
Abwassergebühren für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentlichen Abwasserbe-
seitigungsanlagen angeschlossen sind oder in diese entwässern. 

 
§ 12  

Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwasserbeseitigung gliedert sich in eine Grund- 
und Zusatzgebühr. 

(2) Die Grundgebühr wird monatlich für jede Wohneinheit, jeden Gewerbebetrieb und 
jede Milchkammer erhoben. 

(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwassermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 cbm 
Abwasser. 

 

(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten 
 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen 
zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermess-
einrichtung, 

d) 45 cbm/Jahr je Milchkammer, soweit kein Nachweis über die tatsächliche Abwas-
sermenge erbracht werden kann. 

Wassermengen zu a) und b), die nachweislich - in der Regel ist der Nachweis durch 
geeichte Wasserzähler zu erbringen - nicht in die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist innerhalb von 2 Monaten 
nach Ablauf des Kalenderjahres beim Amt Moorrege einzureichen. 

(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge von der Gemein-
de unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres 
und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen ge-
schätzt. 

(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchstabe b) hat der Gebührenpflichtige der Ge-
meinde für den abgelaufenen Bemessungszeitraum von einem Kalenderjahr inner-
halb der folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler nachzu-
weisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Wasser-
zähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn die Ge-
meinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis über die 
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Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermen-
gen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. 

§ 13   
Gebührensatz 

(1) Die Abwassergebühr beträgt 
 

a) Grundgebühr nach § 12 (2)          9,00 € 
b) Zusatzgebühr nach § 12 (3)    

aa) bei Einleitung des Abwassers in das  
  Kanalnetz der Gemeinde         1,60 € 

bb) bei Abholung des Klärschlamms aus  
  Hauskläranlagen und des Abwassers  
  aus Sammelgruben     1,60 € 

(2) Die Benutzungsgebühr für jede Bedarfsabholung nach § 12 (1) der Abwassersat-
zung wird in Höhe der hierfür entstehenden Abfuhrkosten zuzüglich 10 % Verwal-
tungskostenanteil festgesetzt. 

(3) Wird in die Abwasseranlage stark verschmutztes Abwasser eingeleitet und biolo-
gisch gereinigt, so werden zu dem Gebührensatz nach Abs. 1 b Zuschläge erhoben, 
und zwar bei einer Verschmutzung des Abwassers, gemessen am biochemischen 
Sauerstoffbedarf in 5 Tagen  

von   401 mg/1  bis   650 mg/1   =  0,02 €/m³ 
von   651 mg/1 bis   900 mg/1   =  0,04 €/m³ 
von   901 mg/1 bis 1.150 mg1   =  0,07 €/m³ 
von 1.151 mg/1 bis 1.400 mg/1   =  0,08 €/m³ 
über 1.400 mg/1   
für je 250 mg/1 stärkere Verschmutzung  =  0,02 €/m³ mehr.  

Der Verschmutzungsgrad wird von der Gemeinde festgesetzt. Der Gebührenpflichtige 
kann einen Nachweis des Verschmutzungsgrades durch ein amtliches Gutachten ver-
langen. Die Kosten des Gutachtens trägt der Gebührenpflichtige. Sofern das Gutachten 
zu einer niedrigeren Einstufung kommt, trägt die Gemeinde die Kosten. 

 
§ 1 4  

Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teilei-
gentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflich-
tig. Die Wohnungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Ge-
samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. 
Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-
samtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 18) versäumt, so 
haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei 
der Gemeinde entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

(3) Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück; ist der An-
schlussnehmer ein Erbbauberechtigter, auf dem Erbbaurecht. Wird ein Wohnungs- 
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und Teileigentum durch einen separaten Hauswasseranschluss versorgt, ruht die 
Abwassergebühr als öffentliche Last auf dem jeweils versorgten Wohnungs- bzw. 
Teileigentum. 

 
§ 15  

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlage angeschlossen ist und/oder der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet. 

 
§ 16  

Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erho-
ben wird ( § 12  Abs. 4 Buchstabe a), gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhe-
bungszeitraum der Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des 
Kalenderjahres vorausgeht. 

 
§ 1 7  

Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 15.5., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach den 
Berechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser diejenige Abwassermenge zugrunde ge-
legt, die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des ersten Monats entspricht. Diesen 
Verbrauch des ersten Monats hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde auf deren 
Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforde-
rung nicht nach, so kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 

(3) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung der 
Abschlagszahlungen. Die Gebühr und die Abschlagszahlung können zusammen mit 
anderen Abgaben angefordert werden. 

 
 

V. Abschnitt  
Schlussbestimmungen 

§ 18 
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Fest-
setzung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer als 
auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grund-
stück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z. B. grund-
stückseigene Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtun-
gen), so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzei-
gen; dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geän-
dert oder beseitigt werden. Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abga-
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benordnung Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhe-
bung festzustellen oder zu überprüfen; die Abgabenpflichtigen haben dies zu ermögli-
chen. 

 
§ 19 

Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen 
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des 
gemeindlichen Vorkaufsrechts nach § §2 4  bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der 
Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen 
der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes durch die Gemeinde zu-
lässig. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behör-
den übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Da in der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, 
ist die Gemeinde berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlichen personenbezoge-
nen und grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten von diesem 
mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser 
Satzung weiterzuverarbeiten. 

(3) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abga-
benpflichtigen mit den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen 
Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser 
Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 
§ 20  

Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes. 

 
§ 21   

Inkrafttreten 

Diese Abgabensatzung tritt rückwirkend zum 31. Oktober 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseiti-
gung der Gemeinde Groß Nordende vom 06.10.1997, zuletzt geändert durch die 4. 
Nachtragssatzung vom 12.11.2015, außer Kraft. 
 

Groß Nordende, den 9. November 2017 

Gemeinde Groß Nordende  
Die Bürgermeisterin 
 
 
Ehmke 
Bürgermeisterin 





 

Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0392/2017/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 16.10.2017 

Bearbeiter: Inka Backer AZ: 3/700-212 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 01.11.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 08.11.2017 öffentlich 

 

Anpassung der Abwassergebühren für das Jahr 2018 
 
Sachverhalt: 
Die Schmutzwassergebühren in der Gemeinde Groß Nordende sind zuletzt zum  
1. März 2014 im Bereich der Grundgebühr und zum 1. Januar 2016 im Bereich der 
Zusatzgebühr angepasst worden. Seinerzeit wurden die Grundgebühr je Monat und 
Wohneinheit auf 9,-- € und die Zusatzgebühr auf 1,60 €/m³ beschlossen. 
Für das Jahr 2018 ergibt sich aus der Gebührenkalkulation, dass eine Senkung der 
Zusatzgebühr in der Gemeinde Groß Nordende möglich ist. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der beigefügten Gebührenkalkulation kann entnommen werden, dass bei gleichblei-
bender Grundgebühr in Höhe von monatlich 9,-- € je Wohneinheit die Zusatzgebühr 
von bisher 1,60 €/m³ auf 1,40 €/m³ gesenkt werden kann. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren werden aufgrund der Gebührenkalkulation 
für die Schmutzwassergebühren 2018 in den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Haus-
haltsstelle 70000 110000 eingestellt. 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
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Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss nimmt die vorliegende Gebührenkalkulation 2018 zur Kenntnis 
und empfiehlt der Gemeindevertretung, die anliegende 1. Nachtragssatzung zur Sat-
zung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung in der 
Gemeinde Groß Nordende (Beitrags- und Gebührensatzung) zu beschließen. 
 
 
 
 
 
 
Ehmke 
Bürgermeisterin 
 
 
 
Anlagen: 
1 Gebührenkalkulation 
1 Nachtragssatzung  
 
 
 



 
1. Nachtragssatzung 

zur Satzung über die Erhebung von Abgaben  
für die zentrale Abwasserbeseitigung in der Gemeinde  

Groß Nordende  
(Beitrags- und Gebührensatzung) 

 
Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Lan-
des Schleswig-Holstein in ihrer Sitzung am 8. November 2017 folgende 1. Nach-
tragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Groß Nordende (Beitrags- und Gebührensatzung): 
 

Artikel I 
 
§ 13 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Abwassergebühr beträgt 

 
 a)  Grundgebühr nach § 12 (2)       9,00 € 
 
 b)  Zusatzgebühr nach § 12 (3) 
 
 aa) bei Einleitung des Abwassers in das Kanalnetz der Gemeinde   1,40 € 
 bb) bei Abholung des Klärschlamms aus Hauskläranlagen und  

des Abwassers aus Sammelgruben      1,40 € 
 
(2) Die Benutzungsgebühr für jede Bedarfsabholung nach § 12 (1) der Abwassersat-

zung wird in Höhe der hierfür entstehenden Abfuhrkosten zuzüglich 10 % Ver-
waltungskostenanteil festgesetzt. 

 
(3) Wird in die Abwasseranlage stark verschmutztes Abwasser eingeleitet und biolo-

gisch gereinigt, so werden zu dem Gebührensatz nach Abs. 1 b Zuschläge erho-
ben, und zwar bei einer Verschmutzung des Abwassers, gemessen am biochemi-
schen Sauerstoffbedarf in 5 Tagen 

 
von     401 bis 650 mg/l  = 0,02 €/m³ 
von     651 bis 900 mg/l  = 0,04 €/m³ 
von     901   bis   1.150 mg/l  = 0,07 €/m³ 
von  1.151   bis   1.400 mg/l  = 0,08 €/m³ 
über 1.400           mg/l   
für je 250 mg/l stärkere Verschmutzung = 0,02 €/m³ mehr. 
 

Der Verschmutzungsgrad wird von der Gemeinde festgesetzt. Der Gebühren-
pflichtige kann einen Nachweis des Verschmutzungsgrades durch ein amtliches 
Gutachten verlangen. Die Kosten des Gutachtens trägt der Gebührenpflichtige. 
Sofern das Gutachten zu einer niedrigeren Einstufung kommt, trägt die Gemeinde 
die Kosten. 
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Artikel II 
 
Die 1. Nachtragssatzung tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
 
 
Groß Nordende, den 9. November 2017 
 
 
 
 
 
Ehmke 
Bürgermeisterin 



Kalkulation 2018

Groß Nordende

17.10.2017

€

Entgelt für Arbeitnehmer 4.600,00        Sonstige Einnahmen -              

Beiträge an die VBL für Arbeitnehmer 400,00           

Zinsen Gebührenaus-

gleichsrücklage -              

Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 600,00           

Bauliche Unterhaltung 6.500,00        

Bewirtschaftung 8.500,00        

Verwaltungskostenumlage Amt 6.900,00        

Entwässerungsgebühr 42.800,00      

Abschreibungen 18.400,00      

Verzinsung des Anlagekapitals 2.000,00        

Kostenanteil an Heidgraben 300,00           

Gesamt-Ausgaben 91.000,00   Gesamt-Einnahmen -            

Ergebnis (Summe Ausgaben abzügl.

                       Einnahmen) 91.000,00   

Verteilungsbetrag 91.000,00   

Der Gesamtverteilungsbetrag beträgt 91.000,00   

Die auf die Gebühr umzulegenden Kosten in Höhe von insgesamt

91.000,00                                            sind zu verteilen auf

die Grundgebühr und die Zusatzgebühr.

Bei   369  Wohneinheiten und einer 

gleichbleibenden Grundgebühr in Höhe von 9,00 €

ergibt sich eine gesamte jährliche Grundgebühr in Höhe von 39.852,00 €

Die verbleibenden Kosten in Höhe von 51.148,00       sind auf die Zusatzgebühr zu verteilen.

Bei einer abrechnungsfähigen Abwassermenge

 von (aus der Abr. 2016 36.596 cbm

ergibt sich ein Gebührensatz in Höhe von cbm 1,40 €
Der derzeitige Gebührensatz beläuft sich auf cbm 1,60 €

Gebührenbedarfsberechnung 

für die Abwassergebühr ab 1.1.2018

Ausgaben Einnahmen

Grundgebühr 

Zusatzgebühr
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0393/2017/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 16.10.2017 

Bearbeiter: Frank Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 01.11.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 08.11.2017 öffentlich 

 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Regelung des Aufgabenbestandes des 
Abwasser-Zweckverbandes Pinneberg (künftig Abwasser-Zweckverband 
Südholstein) sowie zur Vereinbarung einer neuen Verbandssatzung 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Abwasser-Zweckverband Pinneberg und sein Kommunalunternehmen azv Süd-
holstein stehen momentan an einem entscheidenden Wendepunkt. Seit Gründung 
des Zweckverbandes im Jahr 1965 wurden im Satzungsrecht zahlreiche Änderungen 
der Aufgabenstellung vorgenommen, die sich im Nachhinein als nicht rechtssicher 
erwiesen haben bzw. als nicht rechtskonform, obgleich sie für die Mehrzahl der Ver-
bandsmitglieder zweckmäßig und notwendig gewesen sind. 
 
In der derzeit gültigen Verbandssatzung des AZV Pinneberg sind folgende wesentli-
che Aufgaben des Zweckverbandes aufgeführt: 

• Teilaufgabe, Transport und Behandlung des Abwassers und des Klär-
schlamms für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung im gesamten 
Verbandsgebiet (Teilfunktionsaufgabe) 

• gesamte zentrale und dezentrale Aufgabe der Abwasserbeseitigung (Vollfunk-
tionsaufgabe) 

• weitere Aufgaben, wie z.B. die Indirekteinleiterüberwachung 
 
Aus den Aufgabenkomplexen ergeben sich nach aktueller Erkenntnis folgende Risi-
ken: 

• Für die Vollfunktionsaufgabe fehlt ein unterschriebener öffentlich-rechtlicher 
Vertrag aller Verbandsmitglieder zur Übertragung der Aufgabe an den AZV 
Pinneberg. 

• Darüber hinaus befürchten einige Verbandsmitglieder (mit Teilaufgabenüber-
tragung) bei der bestehenden Konstruktion mithaftungsrechtliche Risiken aus 
der Übertragung der Vollfunktionsaufgabe. 
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Alle Aufgabenübertragungen und Veränderungen des Aufgabenbestandes, die über 
denjenigen der Ursprungsfassung des Zweckverbandes vom 14.07.1965 hinausge-
hen und für die kein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Aufgabenübertragung vor-
liegt, sind als rechtlich nicht zulässig zu werten. 
 
Insgesamt ist zur Errichtung des Zweckverbandes und seiner Aufgabenhistorie fest-
zuhalten: 
 

• Der AZV Pinneberg wurde nach den vorliegenden Unterlagen als Freiverband 
wirksam errichtet.  

• Sein mit der Errichtung konstituierter Aufgabenbestand entsprach jedoch von 
Anfang an nicht seiner wirklichen, praktischen Tätigkeit. 

• Die nachfolgenden Erweiterungen des Aufgabenbestandes sind teils mit er-
heblichen rechtlichen Risiken behaftet, teils eindeutig unwirksam. 

• Die Aufgaben des AZV Pinneberg für die Teilfunktionstätigkeiten, die Abwas-
servollfunktionsaufgaben und sonstige Tätigkeitsbereiche des AZV sollten 
durch Abschluss eines neuen, öffentlich-rechtlichen Vertrages aller Mitglieder 
und eine nachfolgende Satzungsregelung abgesichert werden. 

• Die Einbeziehung der Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE) auf der ver-
traglichen Grundlage ist abschließend zu prüfen. 

• Der Abschluss des 2014 entworfenen und bisher durch fast alle Mitglieder des 
AZV Pinneberg unterzeichneten öffentlich-rechtlichen Vertrags bietet keine 
taugliche Lösung für die Begründung und Absicherung aller Verbandsaufga-
ben. 

• Abgrenzende Regelungen zur Deckung des Finanzbedarfs bei Übertragung 
der Vollfunktion sind in die neue Satzung aufzunehmen 

 
In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integrati-
on wurden die neuen vertraglichen Grundlagen entworfen, um die Schwierigkeiten 
aus der Vergangenheit zu beheben und dem Verband eine sichere rechtliche Grund-
lage für die Zukunft zu geben. 
 
In der Sitzung des Verwaltungsrates und des Hauptausschusses am 27. April 2017 
wurde deshalb beschlossen, das Kommunalunternehmen aufzulösen, die Aufgaben 
auf einen gemeinsamen Zweckverband aller Verbandsmitglieder zurückzuführen und 
das Vermögen sowie das Personal auf den Abwasser-Zweckverband als Gesamt-
rechtsnachfolger zurück zu übertragen. 
 
Auf der Grundlage dieses Beratungsergebnisses liegen der Entwurf eines gemein-
samen öffentlich-rechtlichen Vertrages der Verbandsmitglieder über die Aufgaben 
des Zweckverbandes sowie der Entwurf der dazu korrespondierenden Verbandssat-
zung vor, die in der Sitzung der Verbandsversammlung am 17. Juli 2017 beraten 
wurden. 
 
In dem Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrages sind alle Aufgabenstellungen 
(außer Breitband) abgebildet, die im Laufe der Verbandsgeschichte in die bisherige 
Verbandssatzung aufgenommen wurden. Damit soll Rechtssicherheit hinsichtlich der 
Aufgabenübertragungen hergestellt werden. Die Klärschlammverwertung sowie die 
Wiedergewinnung der im Abwasser enthaltenen Rohstoffe wurden als zusätzliche 
Aufgaben ergänzt, da sie aufgrund der Novelle der Klärschlammverordnung von 
2017 in absehbarer Zeit geregelt und umgesetzt werden müssen. 



 
Beide Entwürfe wurden in einer gemeinsamen Abstimmung am 12. September 2017 
mit der Kommunalaufsicht und Vertretern des Ministeriums für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (MELUND) im Innenmi-
nisterium abgestimmt. Die Hinweise und Anregungen der Kommunalaufsicht sind in 
den Entwürfen eingearbeitet. 
 
Die HSE hat in den zurückliegenden Beratungen deutlich den Wunsch geäußert, 
dem AZV Pinneberg als Verbandsmitglied beizutreten. In den Entwürfen wurde die-
ser Wunsch berücksichtigt. 
 
Damit der AZV Pinneberg seine Aufgaben auf einer rechtssicheren Grundlage erfül-
len kann, ist die Zustimmung aller Verbandsmitglieder zu dem im Entwurf vorliegen-
den öffentlich-rechtlichen Vertrag erforderlich. Die Verbandsversammlung kann dann 
auf dieser Grundlage die neue Verbandssatzung beschließen. 
 
Die Umsetzung soll gemäß des Vorschlags von Verwaltungsrat und Hauptausschuss 
mit Wirkung zum 01. Januar 2018 erfolgen. 
Die Verbandsversammlung hat außerdem die Aufhebungssatzung über die Auflö-
sung des Kommunalunternehmens zu beschließen. 
 
Die Einzelheiten können den beigefügten Anlagen entnommen werden: 
•  Restrukturierung und Aufgabenklärung des AZV Pinneberg: Historie/Sachstand 
•  Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrages 
•  Entwurf der neuen Verbandsatzung 
•  Entwurf der Aufhebungssatzung für die Auflösung des azv Südholstein 
 
Aufgrund der oben beschriebenen Aufgabenübertragung der Gemeinden Haselau 
und Haseldorf an das Amt, hat der Amtsausschuss des Amtes Geest und Marsch 
Südholstein als Aufgabenträger über das neue Vertragswerk zu entscheiden. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Umstrukturierung des AZV Pinneberg ändert sich nichts an den finanziel-
len Regelungen bzw. Grundlagen, z.B. bezüglich Umlagen, Gebührenhöhen, etc..  
 
 
Fördermittel durch Dritte: -/- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung Groß Nordende beschließt 
den öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Regelung des Aufgabenbestandes des Abwas-
ser-Zweckverbandes Pinneberg sowie zur Vereinbarung einer neuen Verbandssat-
zung und ermächtigt die Bürgermeisterin, den Vertrag auszufertigen.  
 
 



 
 
 
 
__________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen: 
 
• Restrukturierung und Aufgabenklärung des AZV Pinneberg: Historie/Sachstand 
•  Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrages 
•  Entwurf der neuen Verbandsatzung 
•  Entwurf der Aufhebungssatzung für die Auflösung des azv Südholstein 
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0385/2017/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 28.08.2017 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 01.11.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 08.11.2017 öffentlich 

 

Bericht über die Annahme von Spenden 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 76 Abs. 4 Gemeindeordnung darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Spenden annehmen oder an Dritte vermitteln. Nach § 2 der Hauptsatzung ist die 
Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung einer Spende bis zu einem Wert 
von 5.000,00 € auf den Bürgermeister übertragen worden.  
Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, die über 50,00 € hinausgehen ist 
jährlich ein Bericht zu erstellen, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die 
Zuwendungszwecke anzugeben sind. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Jahr 2016 sind folgende Spenden eingegangen: 
 

Datum Name des Spenders Zweck Betrag 

26.04.2016 Jörg u. Birgid Rohwer Gemeindezeitung "aktuell" 50,00 € 

13.06.2016 Olaf Schwencke Ausstattung Jugendraum 50,00 € 

19.10.2016 R & E Kommunikations-
technik GmbH 

Spende an Jagdgemeinschaft 200,00 € 

 
 
 
 
Finanzierung: 
 -entfällt- 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
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Beschlussvorschlag: 
Von den Spenden und Zuwendungen, die im Jahr 2016 angenommen oder vermittelt 
wurden, wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
__________________ 
 Ehmke 
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